
schlage VOor, daß sıch diesen Empfehlungen densgemeinschaft negatıve Reaktionen bewirken A
erster Stelle eın Bericht befindet über die Möglıichkeıit, mıiıt Ich bin mır bewußt, da{fßß MmMIiIt der Möglıchkeıit gerechnet
kirchlicher Genehmigung esondere Jesuitenresidenzen ın werden mußßs, da{fß die finanzıellen Unterstützungen 1n den
einer oder mehreren größeren Stidten jeder Proviınz, un Tätigkeitsbereichen, in denen WIr engagılert sınd, nach-
ZW ar 1ın einem Wohngebiet Neger, einzurichten. lassen. weıß, da{fß die Ausübung dieses
Jene, die in einem solchen Haus wohnen werden, waren Dıienstes vertiefte Hingabe und ausdauernden Eiter EeiI-

bereıit, eın der Umgebung angepafßtes Leben der Armut ordern wiırd. Großer übernatürlicher Mut wiırd uner-

führen, den demütigen un Christus äßlıch für die Opter se1n, die WIr bringen mussen,
denen gegenwärt1ig machen, denen S1e diıenen un Personal un: 11SCTIEC Hıltfskriäfte einzusetzen, da{f
denen s1e leben WIr den schreienden Nöten uUuNnserer Brüder 1n Christus
/ weıtens oll ein Vorschlag unterbreitet werden über die gerecht werden, die rassıscher Abwertung un: —

menschlicher Armut leiden.Möglichkeit, einen hauptamtlichen Leıiter für das Rassen-
apostolat ın einer jeden Provınz oder Regıion eruten. ber die eiıfrıge Ausübung un die ausdauernden emu-
Wer tür das Rassenapostolat bestimmt wiırd, soll datür hungen dieses Apostolats werden den sroßen Irost

bieten, dafß WIr ıne LICUEC Ara beschleunigen, in der alledurch intensive Ausbildungskurse über besondere inner-
städtische Probleme vorbereıtet werden. Auft diese Weıse Menschen die wohlbegründete Hoffnung haben, 1n der
werden S1€e iıntellektuell un: psychologisch datür gyee1gnet, Fülle gottgegebener Würde leben können. Wenn WIr
den geistlıchen un materiellen Nöten der Armen MItTt diesem Auftrag gerecht werden, geben WIr lebendiges un:
Verständnıis un Mitgefühl begegnen. sichtbares Zeugnis für die Kraft, die Integrität, die Glaub-
Es 1St meıne Hoffinung, da{ß diese Residenzen in den würdigkeıt un: die Relevanz der christlichen Botschaft 1n
städtischen Zentren bereits VOTr Ende 1968 ihre Tätigkeit einer Welt, die in bezug auf die Ehrlichkeit der Christen,
aufnehmen. WEe1nn nıcht gegenüber dem Christentum selbst,
Erlauben S1ie MI1r ZU Schluß die Versicherung, daß ıch ımmer skeptischer wird.
die schwierige Aufgabe, die sıch uns stellt, klar erkenne. Schliefßlich mussen WIr Jesuiten überzeugt se1n, da{fß 1NSCcCIEC

Ich sehe, daß sıch einıge 1n ihren Einstellungen Rassen- Arbeit 1im Rassenapostolat NUuULr 1NsoOweılt wirksam se1n
fragen prüfen un diese iın Einklang mMI1t den kıirchlichen wiırd, als VO dem Geilst dessen durchdrungen ist, der
Lehren bringen mussen. Ich erkenne ferner, da{fß das auf- Sagt „Daran sollen alle Menschen erkennen, da ıhr
gezeıigte Apostolat manchen Stellen außerhalb der Or- meıne Jünger se1ıd, da{fß iıhr einander liebet.“

Problemberichte zum Zeitgeschehen
VWıe steht um die Liturgieretorm?
Eınen ANSCMESSCHECN Überblick über den Stand der Lıitur- einbezogen ist, gewährt die gew 15 legıtıme uhe
gjereform un ıhre Probleme gewınnen fällt SCHCI1L- keinen hinreichenden Trost. Es könnte sıch iın ıhr auch
wärtıg nıcht leicht Dafür lassen sıch mehrere Gründe Unfähigkeit iınnerkirchlicher Kommunikation oder,
antühren. Zunächst: Gerade 1m deutschen Sprachraum W as keineswegs unbedenklicher ware, Desinteresse der
erlegt In  w} sıch bei der Durchführung der Retformen Laienschaft verbergen.
Mäfisigung auf. Das gilt nıcht NUuUr tür die Zulassung lıtur-
yischer Experimente, deren Risıko In  $ echt oder Immer stärkere Difterenzierung
Unrecht scheut: gilt auch für die Intormatıion der
Offentlichkeit. Dıie seit Oktober 196/ be1 den Verlagen Für die Berichterstattung ergibt sıch daraus das Problem:
Benzıiger (Einsiedeln) un: Herder (Freiburg 1 Br.) C1 - wıe diesen ınneren Zirkel un: das gesamtkirch-
scheinende, von den Liturgischen Instıtuten 1ın Fribourg, ıch Wesentliche un: Interessierende herausstellen, ohne
Salzburg un: Trier herausgegebene Zwei-Wochen-Schrift die Substanz verkürzen oder sıch VO Oberflächen-
„Gottesdienst“ bietet ZWAaar ıne Vielzahl VO Einzelinfor- phänomenen beeindrucken lassen? Daneben bestehen
matıonen un: wertvolle lıturgiepädagogische Hınweıse aber auch praktische Schwierigkeiten. Es z1ibt ZWar zahl-
für den Klerus, iıhr Informationshorizont bleibt aber autf reiche Einzelmeldungen und -berichte Aaus einzelnen Län-
ihren unmıttelbaren Zweck, auf die pastorale Hilfestellung ern un: Kontinenten. Sıe reichen aber tür einen umtas-
für den Klerus, beschränkt. Zum anderen gilt aber auch: senden un auch 1mM Detail zuverlässıgen Überblick ıcht
Diskussionen über Zielvorstellungen, Grenzen und Ge- AUS, Selbst die Diskussion aut der Synode vermittelte 1LLUr

fahren der Reform finden WAar dem Klerus un 1ın bruchstückhafte Eindrücke. Sıe bezog Ja nıcht die
Reform ein, sondern beschränkte sıch aut die Strukturkleinen katholischen Zirkeln aber vermögen hühog!

das Interesse des großen Publikums erwecken. as Mas der künftigen Eucharıistieteier un: auf das Stundengebet.
Inan VO Standpunkt der kirchlichen Führung un der Und selbst innerhalb dieses beschränkten Problemkreises

vermiıtteln die Diskussionen, aber auch die Abstimmun-tachlichen Arbeit AUuUS beruhigend Snden Es erspart laut-
starke Polemiken un erleichtert einen ruhigen, zielsiche- SCH eın abgerundetes Bild, se1l über den Stand der
ren Übergang. Versteht INa  —$ 1aber Lıturgie nıcht als eınen Reform ın den verschiedenen Teilkırchen, se1l über die
eingezäunten kirchlichen Sonderbezirk, dessen Regeln dem Meınung des Weltepiskopats. Das amtliche Nachrichten-
kirchlichen Amt un der Liturgiewissenschaft un deren bulletin des römischen Lıturgijerates „Notitiae“, das se1it
gesetzesgemäße Durchführung dem Klerus aNvertraut 1965 1n regelmäßiger Folge erscheınt, o1bt WAar Auf-
sınd, sondern als Geschehen, ın das die aNzZ:ı Kirche aktıv schlu{fß über die Aktivitäiten des Rates, über die wichtig-
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sten römischen Verlautbarungen un die verschiedenen ursprünglich vorauszusehen WAar. Schon heute ann INa  s

Approbationsgesuche der Bischofskonferenzen. ber die Sagcen, da{fß 1ın diesem Punkte die Liturgiekonstitution des
amtlichen Akten alleın ergeben noch eın Bild VO  e} der Konzils die extensıivste Interpretation gefunden hat, die
Vielftalt Inıtıatıven, Versuchen, Sıtuationen un Kon- möglıch WAar. Verzögerungen ın Rom, die VO ıtur-
flıkten, die die nachkonziliare lıturgische Erneuerung in gierat erarbeiteten Dekrete VOTLT ıhrer Veröffentlichung

aut rund VO  $ inwänden AUuUS anderen Diıkasterienaller Welt ausgelöst hat. Würde INa  S: MÜ T das beachten,
Was sıch bisher amtlıich nıedergeschlagen hat, übersähe längere eıit zurückgehalten wurden, vermochten diesen
1la  = die Viaeltalt der taktıischen un mentalen Unter- Proze( nıcht wesentliıch verlangsamen. Der 1mM etzten
schiede 1n den verschiedenen Ländern un Kontinenten. Jahr eher gewachsene Wi;iderstand einzelner organısıerter
Würde INa  w} sıch aber auf Wiedergabe des publızistischen Minderheiten, der Tradıitionalistenbewegung 1ın den USAÄA,
Echos verlegen, verbliebe INa  z} der Oberfläche VO der Internationalen na-Voce-Bewegung, die sıch 1mM
Neugıer un Sensatıon. So bezeichnend, notwendig deutschen Sprachraum VOTL allem 1ın der Zeitschrift „Nunc
un wertvoll die verschiedenen Experimente, W1e sie et Semper 1ne katholische Korrespondenz tür Kirche
1ın etzter eit vVvon einzelnen Gruppen 1ın Holland un 1n un Papsttum“ eın Sprachrohr geschaffen hat (vgl. dazu
en Vereinigten Staaten durchgeführt wurden, auch sınd, die durchwegs verständnisvolle, wenn auch 1mM Ergebnis
s1e leiben doch aut relatıv kleine Gruppen beschränkt zurückweisende Analyse des Innsbrucker Lıturgjiewissen-
un können als solche unabhängıg VO ıhrer sachlichen schaftlers eyer 1n den „Stimmen der Zeıt“, Au-
Beurteilung nıcht als repräsentatıv für das tatsächliche ZuSt 1967, (1 haben ıh nıcht verhindert. Nach
oder präsumıierte lıturgische ngagement 1n der (Gesamt- sukzessiver Zulassung des Gebrauchs der Muttersprache
kirche werden. Neben diesen experimentierfreu- beim Stundengebet, be] der Sakramentenspendung un 1n
dıgen Unternehmungen darf das ohl weıterverbreitete der Eucharistiefeier 1St dieser Adaptationsprozeß, be-
Phänomen e1nes ausgepragten lıturgischen Desinteresses yleitet VO zahlreichen, aber die Grundstruktur der lıtur-
iın den westlichen Ländern nıcht unterschätzt werden (vgl gischen Handlungen noch ıcht verändernden rituellen
dazu Van Bergen, La crise de la lıturgıe: VeTITS Vereinfachungen inzwischen bei seiner etzten Etappe -
diagnostic, „Paroisse et lıturgie“, Nr d 1967, 463) gelangt. Bereıts die „Instructio altera“ VO Maı 1967
Schließlich dart INa  — iıcht die sehr disparate Sıtuatiıon enthielt die Erlaubnis ZUur Einführung der Muttersprache
iWw2 zwıschen Europa un den Missionsländern übersehen. auch 1N den Kanon der Messe. Diese Erlaubnis wurde da-
Gerade AaUusSs letzeren Ländern sind aber einıger WwWert- mals, Ww1e 1n einer Verlautbarung des römischen 1tur-
voller Hınweise ZUT: Liturgiereform (vgl Nkongolo, gyjerates hiefß, auf Grund wıederholten Drängens „zahl-
Afrıkanische Lıiturgie, 1n „ Wort un Wahrheıit“, Aprıil reicher“ Bischotskonferenzen (vor allem Aaus dem angel-
1966, un: Zur Erneuerung VO  $ Liturgıie und sächsischen aum erteilt. Nach Approbation der ZUr
Kirchenmusik 1n den südeuropäischen Ländern, 1n Afrıka Pflicht gemachten Kanonübersetzung durch Rom
un Lateinamerika („Concilium“, Februar 1967 131 kann se1it dem ersten Adventssonntag auch 1mM deutschen
aum zusammenhängende berblicke gewınnen. Was Sprachgebiet die n katholische Messe 1n der Multter-
bleibt, 1St das Filigran Einzelversuchen, örtlichen An- sprache gefeijert werden. Es handelt sıch dabe!i reilich
PasSsSsungen un gelegentlichen Konflikten. Die lıturgische 1Ne Kannvorschrift, die keineswegs überall gleichmäßıg
Reformarbeit weıst eiınen solchen Umftang auf un hat angewandt wird.
sıch gleichzeitig nach ıhren geographischen un sachlichen
Anwendungsbereichen csehr difterenziert, der Stand der Volkssprache un lıturgische GesetzgebungVerwirklichung der einzelnen Retformen 1St Nnier-

schiedlich, da{(ß 11UT das annähernd festgehalten werden Erscheint dieser Vorgang VO  3 den Zielvorstellungen der
kann, W as tür die Gesamtkirche oilt, un nıcht auch die Retorm her gesehen LLUTL als eın kleiner Schrıitt, darft
Vielfalt Öörtliıcher un regionaler Differenzierungen. als Moment einer unwiderruflichen Gesamtentwicklung

doch nıcht unterschätzt werden. Die Liturgiekonstitution
W as ist bisher verwirklicht? des Konzils enthielt ZWAaT, W 1e der bisherige Präsident des

römischen Lıturgierates, Kardıinal Lercaro, ın seınem letz-
Das, W 4s bisher Retormen verwirklicht wurde, 1st ten Rundschreiben die Vorsitzenden der Bischofs-
dokumentiert durch die amtlichen päpstlichen Dokumente konferenzen betont („Notitiae“, Juli/September 1967/,
un die beiden Instruktionen des nachkonziliaren Rates 289, für den Gebrauch der Muttersprache „keinerleı
ZUr Durchführung der Liturgiekonstitution VO 26 Sep- Grundsatzrestriktionen“. Doch übte S1e 1n dem entschei-
tember 1964 (vgl. Herder-Korrespondenz Jhg., denden Abschnitt 326 noch außerste Zurückhaltung,

262 E Daneben waren als weıtere Marksteine der bıis- wünschte die Erhaltung des Lateıins iın den lateinischen
herigen Retformen auch die Instruktion über die Kirchen- Rıten, „SOWEeIt nıcht Sonderrecht entgegensteht“, un sah
musik VO März 196/ un die Instruktion über die den „erweıterten Raum  D für die Muttersprache zunächst
Feier der Eucharistie VO Maı 1967 CMNNECI., Da der V OT allen ın den Lesungen un 1n ein1ıgen Orationen un
Inhalt dieser Dokumente als bekannt vorausgesetzt wer- Gesängen“, enthielt also 1mM wesentlichen den Stand ach
den kann, braucht 1er nıcht daraut eingegangen WEeI- der Veröffentlichung der Instruktion VO September
den 1964 Es besteht ohl auch eın Zweıfel, daß iıne große
Sucht 114  - nach den wesentlichen Inhalten der bisherigen Zahl VO Bıschöfen, vermutlich die Mehrkheıt, bej
Reformen, beziehen sıch diese neben den rituellen Ver- der Verabschiedung der Konstitution KT einen be-
einfachungen und Veränderungen 1n der MeMftfeier un be] schränkten Gebrauch der Muttersprache 1Ns Auge taßten
der Spendung einzelner Sakramente VOT allem aut Z7Wwe1 apst Paul VI celbst hatte damals noch als Erzbischof
Komplexe: die Zulassung der Muttersprache un: die Neu- VO  $ Maiıland 1n der Liturgiedebatte gefordert: Der Ge-
verteilung der gesetzgeberischen Kompetenzen. Der Pro- brauch des Lateıns „bleibe fest un: unangefochten 1n den
zeß sprachlicher Adaptatıon verlief OS rascher, als Teıilen des Rıtus erhalten, die sakramental und 1im eigent-
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lichen Sinn des Wortes priesterlich sind“ (vgl. den Wort- Liturgiam, ine Einschränkung, die 1Nd)  3 sıch 1INZW1-
laut der Intervention 1n ampe, Die Autorität schen widerstandslos gewöhnt hat. Während 1in der
der Freiheit, Band 1, 509) Der 1n Wechselwirkung Liturgiekonstitution VO  «} einer Anerkennung oder Bestä-
7zwıschen dem römischen Liıturgierat un den verschiede- tıgung der Übersetzungen durch Rom keine ede 1st, Ver-

NeI Bischofskonterenzen beschleunigte Prozefß erwıes siıch langte dieses Dekret zunächst die Approbation un ann
aber icht NUur als unautschiebbar. Er wird VO  $ der über- (nur noch) die Bestätigung aller Übersetzungen durch
wiegenden Mehrheit der katholischen Bevölkerung iıcht Rom (vgl W e1 Fassungen des Motuproprio0 Sacram
NUur akzeptiert, sondern auch begrüßt. Das haben zahl- Liturgiam, Herder-Korrespondenz 18 Jhg., 357) aut
reiche Umitragen 1in verschiedenen Ländern bestätigt. päpstlicher Anordnung sind also alle lıturgischen ber-
Ob die Motive der Bejahung dabei ımmer den Zielsetzun- SsSetzunNgenN gleich welcher Art un welchen Gewichts die
gCnh der Reform entsprechen, annn dabei offengelassen Bestätigung durch Rom gebunden. Zudem behält sich die
werden. egen fragwürdige kultische oder „priesterliche“ Glaubenskongregation die Überprüfung der Übersetzun-
Interpretationen des Lateıns hat sich jedenfalls der gleich- SCmH auf ıhre Lehrrichtigkeit hın VOT. Be1 allem Verständ-
£alls VO  - Kardınal ontını zıtlierte Grundsatz Augustins N1Ss für Einheitlichkeit 1m gegenwärtigen Übergangssta-
durchgesetzt, se1 besser, „dafß uns die Sprachgelehrten 1um stellt sıch aber doch die Frage, ob hier nıcht
adeln, Als da{fß die Leute AaUS dem olk uns nıcht Ver- ormale Kriterien angelegt werden. Die Konfirmierung
stehen“ (ın Ps 138, 20) Das bedeutet natürlich nıcht, da VO  e} Diözesanproprien 1St gewiß eın Vorgang VO  w} solch
damıt auch schon alle Argumente der Traditionalisten- gesamtkirchlichem Gewicht, da{fß Rom vorbehalten
bewegung un Klagen VO  3 Kirchenbesuchern über die bleiben müßte. Beispielsweise könnte die Konfirmierung
„neue“ Liturgie entkräftet sind. Obwohl VO Sprach- der „interpretatio germanıca formulae benedictionis
ästheten vielfach die Oberfläche des Lateins gespült, panıs et V1N1 1in honorem Adelaijidis Vırginis“ für die
berühren diese doch ıne tiefere un ernstier nehmende Erzdiözese öln gewißß auch der zuständigen Diözesan-
Problemschicht, in der sich die eigentlichen Auseinander- kommission überlassen werden (vgl „Notitiae“, April/
sSeEIzUNgEN 7zwischen den Reformern un ihren Gegnern Junı 196/, 310) Die Einfügung des „Denn“ beim

das Grundverständnis un: die künftige Gestalt der Brotwort in der deutschen Kanonübersetzung durch die
Liıturgie abspielt. Heute 1St in sich, nıcht zuletzt durch Glaubenskongregation 1St gewıß eın theologisch oder
die ersten muttersprachlichen Erfahrungen belehrt, welIlt- ıblisch besonders relevanter Vorgang, der den Eingrift
gehend darüber einN1g, da{ß der Gebrauch der Multter- der zentralen Kirchenleitung notwendig machte. Mehr
sprache ine vorher latent wirksame Krise erst voll sicht- Vertrauen 1n die Bischofskonferenzen, w 1€e sıie auf der
bar gemacht hat Dıe aktıve Teilnahme der Gemeinde Bischofssynode der ehemalige Substitut 1M Staatssekre-
liturgischen Vollzug 1St icht csehr ıne rage der tarıat un Jjetzıge Generalvikar für die Diözese Rom,
sprachlichen „Verständigung“ als vielmehr der Vollzieh- Kardinal Dell’Acqua, während der Liturgiediskussion
arkeit des lıturgischen Aktes un seiner anthropologi- aut der Synode VO  w} den römischen Behörden gefordert
schen un gesellschaftlichen Voraussetzungen. Damıt hat hat, bringt die Sache gew5 besser oran als unverständ-
INa sıch aber ungewollt über das Sprachproblem der TE ıche administratıve Formalismen.
turgıschen Kernfrage genähert.
iıcht gleiches silt für die eingangs erwähnte 7zweıte Hor- Die Arbeit des römischen Liturgierates
derung: die Beteiligung der Bischofskonferenzen der
lıiturgischen Gesetzgebung. War 1sSt diese quantıtatıv Irotz der Bedeutung des bereits bisher Verwirklichten
ebenfalls weitgehend realisiert. Die Agenden der Bı- stehen die Hauptreformen noch aüs. Da{iß sich be1 bisher
schofskonferenzen sind mi1t zahlreichen liturgischen Fra- durchgeführten Reformen nıcht el mehr als eine
SCn angereichert. Doch 71Dt bisher keine befriedigende Etappe handelt, wırd bereits deutlich, wenn iINan s1e
Beteiligung der Episkopate der Reform der lıturg1- mi1ıt dem Gesamtreformprogramm der Liturgiekonstitu-
schen Gesetzgebung als Ganzer. Irotz der Fülle des Ma- t10n un: den bisherigen Arbeiten des römischen Liturgie-
terials beschränkte sıch ıhre bisherige Tätigkeit zunächst vergleicht. Insgesamt wiıird iNnan ohl auch VO der
auf die Beauftragung un Verabschiedung der ber- Arbeit des Liturgierates können, da{fß durch s1e auch
SETZUNg lıturgischer Texte, auf die Erlassung VO urch- die Gesamtretorm rascher vorangebracht wurde, als INa  —

führungsbestimmungen VO römischen Instruktionen un noch VOL reı Jahren angesichts der Difterenziertheit der
aterıe un der zahlreichen Widerstände hatte rechnenDekreten un auf die Überwachung bzw. Durchführung

der VO  3 Rom zugelassenen lıturgischen Experimente. Dıie können. Nımmt ia  - die verschiedenen Informatıionen,
vorläufigen Grenzen sind 1er durch Abschnitt 38 der die durch mehrere Pressekonferenzen des Sekretärs des
Liturgiekonstitution SEZOYCNH, der bestimmt, daß die An- Lıturgierates, Bugnıiını, durch die Mitteilungen des AaAMt-

PasSsung die verschiedenen Gemeinschaften, Gegenden liıchen rgan des Rates „Notitiae“ un durch die Bericht-
und Völker „UnNter Wahrung der Einheit des römischen erstattung des Kardinals ercaro VOTr der Bischofssynode
Rıtus 1im Wesentlichen“ geschehen habe Innerhalb 1mM Oktober vorıgen Jahres ekannt geworden sınd, -
dieser Rahmenbestimmung hängt aber weitgehend VO  S SAaININECN, annn 1838368  a sıch iıne ungefähre, WEeNln auch NUur

den natıonalen un: regionalen Episkopaten selbst ab, csehr ormale Vorstellung VO  e dem bisherigen Arbeitsvolu-
iNEeEN des Rates machen.1eweıt s1e sıch in iıhrem Zuständigkeitsbereich un dar-

über hinaus ın Absprache mMit Rom 1n den Erneuerungs- Nach der Relatıo VO  e Kardinal Lercaro esteht der Rat
prozefß der Liturgıe aktıv un nıcht 11ULr rezeptiv-voll- gegenwärtig AUuUsSs 47 Mitgliedern, die VO  — ungefähr 200
streckend einschalten. Der mögliche Rahmen aktiven Mıt- auf 47 Arbeitsgruppen verteilten Experten unterstutzt
wirkens 1St auch 1m deutschen Sprachraum keineswegs werden. Neben den ständıgen Konsultoren wurden auch
ausgeschöpft. wiederholt Ad-hoc-Berater hinzugezogen. Man hat siıch
Bezüglich der Übersetzungen rachte allerdings bereıts dabei nıcht ausschliefßlich katholische Experten g-
das Durchführungsdekret, das Motuproprio0 Sacram wandt, sondern bei Sökumenisch relevanten Themen auch
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Vertreter der Okumene befragt. Bıs ZU Maı 1967 „Revue Nouvelle“ (15 I 67) ach Mäertens wırd die
(eine euere Aufstellung steht nıcht ZUr Verfügung) WUur- „große“ Liturgieretorm einschneidende Veränderungen
den nıcht wenıger als 278 Entwürtfe den verschiedenen des lıturgischen Kalenders bringen. Enttallen werden dıe
Materıen der Gesamtretorm erarbeıtet. Bıs dem BC- Quatemberzeiten. Verschiedene kıirchliche Feijertage
nannten Zeitpunkt wurden 1 aNzZCNMN I2 SS Geschäfts- Maertens nnn Epiphanıe, Hımmelfahrt, Fronleich-
vorgange regıstrıiert. 539 Dekrete bezogen sıch autf Kon- Nnam sollen auf den jeweıils nachfolgenden Sonntag
firmierungsakte für einzelne Länder und Diözesen, 219 verlegt werden. ıcht erfüllt wiırd der Wunsch nach
betraten Ordensleitungen. Bezieht sıch die Masse der (5@e- eiınem gleichbleibenden ÖOstertermin: Die Gespräche mıiıt
schäftsvorgänge auch auf gesamtkırchlich unerhebliche den Orthodoxen hatten keinem Ergebnıis geführt; die
Detaıils, verbleiben dennoch zahlreıiche Entwürte Von katholische Kırche könne aber nıcht für sıch allein iıne
Gewicht. Bisher siınd außer den 1n den erwähnten In- Entscheidung treften. Indessen 1St INa  —_ übereingekommen,
struktionen enthaltenen Bestiımmungen über die Anwen- daß die orıentalıschen Katholiken Ostern ZU yleichen
dung der Muttersprache un die Vereinfachung der Rıten Termın w 1e dıe Orthodoxen tejern un 1n den westlichen
1n raft der Konzelebrationsritus, der Rıtus der Ländern die Orthodoxen Zu gleichen Termın W 1e die

Kirchen des estens. Wesentlich vereintacht 1St der RıtusKommunıion beiderle] Gestalten [beide 65 1,
dessen Anwendungställe gegenüber der Liturgiekonstitu- der Kindertaute: 1ne einzıge Bekreuzigung, eın einzıger
t10n durch die „Instructio altera“ wesentlich ausgedehnt un w 1ıe Maertens bemerkt wenı1ger imprekatori-
wurden (vgl. Herder-Korrespondenz 21 Jae., 263); eın scher Exorzismus. Die heidnisch-kultischen Salbungsriten,
Grundschema tür das Fürbittgebet der Gläubigen (die die neben den FExorzismen befremdlichsten wıirkten,
konkrete Textfassung 1sSt den Bischofskonfterenzen bzw entfallen: „Weniger Rıten, aber bewußteres Verhalten:
den einzelnen Diıözesen überlassen). Verabschiedet un: wenıger Sakrales, aber dafür hoften WIr mehr
Z Experiment zugelassen wurden bisher überdies: der Glaube un Gemeinschaft.“ Der Rıtus der Kiınder- un
Rıtus der Erwachsenentaute miı1t der Neuordnung des der Erwachsenentaufe strebt danach, mehr die Gemeın-
Katechumenats, die Werktagsperikopenordnung, der Be- schaftsförmigkeıit der Heilsvermittlung als das bloße
graäbnisritus tür Erwachsene. In Deutschland befinden sıch individuelle eil siıchtbar machen. Gemeinschafts-
gegenwärtig 1Ur dıe beiden letzteren 1 Experiment. Auf taufen 1n einem fejerlichen Rahmen bestimmten Zeıten
die Erprobung des Rıtus tür die Erwachsenentaufe mıiıt des Jahres sollen deshalb gegenüber Einzeltaufen, die
dem mehrstufigen Katechumenat wurde verzichtet, da, selbstverständlich weıter möglıch sınd, den Vorrang
W1e 1E Begründung angeführt wiırd, Erwachsenentauten erhalten.
heute noch seltene AusnahmeFfälle biılden. Dies wırd be- ıne Ühnliche Entwicklung sieht Maertens sıch bei der
stätigt durch die Konfessionsstatistik der Bundesrepublik, Reform des Bufßsakraments anbahnen. Obwohl INnan

nach der ELtWwWw2 04 Prozent der Gesamtbevölkerung eıner gegenwaärtıg noch keineswegs feststellen könne, w 1€e die
der christlichen Kontessionen angehören. Diıiese Sıtuatıon Grundstruktur des künftigen Rıtus aussehen werde, 1St
dürfte sıch wohl auch in absehbarer eit aum äandern. Es Maertens doch der Meınung, daß sıch auch hier der Zug
se1 dahingestellt, ob 88358  i} sıch nıcht dennoch mehr ühe den Feiern 1n der Gemeinschaft, w 1e S1€e sıch ın einzel-
gerade diesen Rıtus machen ollte, da doch Gruppen LE Ländern un Gemeinschaften bereits 1n etzter eıt
un Gemeinschaften 1bt, Tauten VO  —_ rwachsenen estärker durchsetzten, behaupten wırd (vgl dazu auch die
auch 1n Deutschland häufiger registrıert werden, theologischen un pastoralen Überlegungen „OÖffent-
Studentengemeinden. In Frankreich bıetet siıch bereıts lıchen Beichten“ VO Höfer 1m „Seelsorger“, März
heute iıne wesentlich andere Sıtuatıon, da INa  —3 1n Fällen Entscheidend 1St nach Maertens, „dafß die Kırche
VO  Z völlig ungläubigen Eltern die Kindertaute häufiger eın Zeichen der Buße und der Bekehrung se‘ ın das sıch
verweıgert un anderseits die Zahl der Konfessionslosen der einzelne stellt“ Diıiese Bufsteiern ın Gemeinschaft, die
esonders innerhalb der Jungen Generatıon gewachsen 1St bereıits VO  > der Liturgiekonstitution angeregt werden,
Fertiggestellt, aber noch der Approbation des Papstes be- sollen 1m wesentlichen AUS eiınem Wortgottesdienst miıt
dürfen die Reform des lıturgischen Kalendarıums:;: die Gewissenerforschung, Sündenbekenntnıis un Absolution
Retorm des Breviıers: das Grundschema für den bestehen. „Nıchts erlaubt SCNH, ob diese individuell
rdo mi1ssae 1n der Form der der Bischofssynode VOLEC- oder kollektiv se1ın wiıird.“ Maertens sieht aber einen Hın-
legten „M1SSa normatıva“: der Rıtus der Kındertaufe: der weIls auf die zweıte Möglichkeit 1n der Tatsache, da{ß Rom
ITrauungsrıtus. Die beiden letzteren sollen 1n nächster eılit P den kongolesischen Klerus ZUr Spendung der Gene-
ZU Experiment zugelassen werden. Der Rıtus der ralabsolution bestimmten Bedingungen autorisiert
Diakonats-, Priester- un: Bischofsweihe wird gegenwärtig hat
VO  z der Glaubens-, der Rıten- un der Sakramenten- Der Begräbnisritus ISt VO den bisher erarbeıteten Rıten
kongregatıion überprüft. och ın Bearbeitung befinden der einz1ge, der auch 1n Deutschland bereits 1n verschiede-
sıch U, der Firmungsritus, der Rıtus der Krankenölung HCN Pfarreien erprobt wurde. Wıe INnan hört, wiıird be!i
un: der Rıtus für den Kommunionempfang außerhalb den Pfarrern, die ZUT Erprobung autorisiert d  N, 1n der
der Eucharistiefteier. Dıe Reform des Rıtus des Bußsakra- Grundstruktur POSItLV aufgenommen. WEe1 bezeichnende

wurde Eerstit 1m Oktober 1966 ın Angrift IMMECN. Merkmale: dem Priester werden 1e] größere Möglıch-
Die Ausarbeitung efindet sıch noch 1m Anfangsstadıum. keiten der Anpassung die jeweıilige Sıtuation un

das jeweilige Publikum gegeben; dıe Begräbniszeremo-
nıen sollen stärker die Hoffnung auf die Auferstehung,Was bringt die große Liturgieretorm? mehr eschatologische Zuversicht als die ngst VOTL Gericht

Diıese Aufstellung se1 erganzt durch einıge Angaben VO un Hölle widerspiegeln. Der Rıtus werde schlicht
Maertens 1n dem über die Arbeiten des römiıschen „menschlıiıcher“. Schließlich oll iınnerhal des Begräbnis-

Lıturgierates sehr ZuLt informijerenden Beıtrag „Que rıtus, iınnerhalb des Sterbegottesdienstes und bei der Be-
deviennent le mMOUuvemen et la reforme lıturgiques?“ gräbnisfeier selbst der Verkündigung un damıt der

O



Heilsinterpretation des Todes mehr Raum gegeben WCI1- NCN, sollen verändert oder weggelassen werden das
den Dieser Zielsetzung dienen VOL allem Schriftlesung euchariıstische Hochgebet, das Gebet des Herrn mıiıt den
und Homilie, die 1mM Rıtus vorgesehen sind. Die Vorbereitungsgebeten ZUr Kommunion, die Kommunıiıon-
Homilie soll die bisherige Gepflogenheıit der Würdigung feier). Der Rıtus der Kommuniıion des Priesters un: der
des Verstorbenen durch den Lıturgen Dadurch Gläubigen sollen dabei Ng| verbunden werden, damıt,

w1e 1n dem Kommissionsbericht heißt, „die Ge-oll allzu Menschlıches, das dem christlichen Verständnis
des Todes und seiner Darstellung durch dıe Kirche als —- meıinschaft der Familie Gottes als iıne einz1ıge Handlung
aNSCIMCSSCH erscheınt, möglichst ausgeschaltet werden. Der erscheine“. Auft Wunsch vieler Gläubiger und Priester

soll VOT der: Oratıon nach der Kommunıon ıne eıit dernNeUE Rıtus (nıcht zuletzt die Homuilıie) stellt allerdings
den Lıturgen sehr hohe persönliıche Anforderungen. Es Stille eingelegt werden. Der Rıtus der Entlassung 1St be-

bedarf also eıiner sehr bewußfiten Verkündigung, dem reıts nach den jetzt geltenden Rubriken weıitgehend
heterogenen Publikum, das be1 Begräbnissen OT4aus- gestaltet und dürfte 1n der Grundtorm erhalten bleiben.
ZESETZLT werden muljß, VO  > der Heilshofinung der Jedoch soll die Segensformel nach den Gegebenheıten des
Kirche wirksam mitzuteilen. ÖOrtes un der eıit wechseln können.

och ein Wort den Kanongebeten: Dıie
VWıe wird die künftige Melteier aussehen? orm des eucharistischen Hochgebets bleibt der heutige

römische Kanon. Dieser Vorrang 1St aber ein tormaler,
weiıl iın allen Me(fTfeijern nach dem Rıtus einer derSo wichtig die bisher genannten Reformen sind, Kern-

stück aller Lıturgie 1STt un bleibt die Feijer der Eucharistıie. neugeschaftenen, aber noch nıcht approbierten Aanones
verwandt werden annn Eın 7 weitaches 1St miıt denS1e gewıinnt de facto Gewicht noch dadurch, da{fß S1€e

auf Grund unseIet heutigen Arbeits- un: Freizeitver- Kanontexten erreicht: Sıe siınd wesentlich kürzer, gedank-
hältnısse un ohl nıcht ganz ohne kirchliches Zutun, ıch zusammenhängender un: durchsichtiger als der OomMmM1-
VO iındividuellen Sakramentenempfang abgesehen, bei- sche Kanon (vgl dazu die kurze Beschreibung in „Gottes-
nahe 2A0 einzıgen gottesdienstlichen Feier des Banzeh dienst“, M 67) Der Priester kann 7zwıschen den VeEeI-

Kirchenvolkes geworden iISt: Fuür viele 1St die Mıtfeier der schıedenen Möglichkeiten wählen: ıne 1n der 'Tat nıcht
Sonntagsmesse der einzıge lıturgische Vollzug gvgeworden, geringe Auflockerung der Rubrikenstarre, edenkt INAall,

daß bıs 1Ns Konzıl hıneın der römische Kanon iın seıinerdem s1e regelmäßig teilnehmen.
Wıe wıird die künftige Gestalt der Messe aussehen? Bisher bisherigen orm als unantastbar galt Maertens sieht 1n
wurden VO römischen Lıturgijerat fertiggestellt: der Ent- dieser Wahlmöglichkeit Zn ug einen ersten Schritt einer
wurf der „M1SSa normatıva“; vıer 1EUEC Kanongebete, VO yrößeren Wahlfreiheıit, Ja selbst ZUr Komposıition NO}

denen drei neben dem bisherigen römischen Kanon Kanongebeten moderner Inspiration un: Spiritualität“
Anwendung inden ollen, un eın erster Entwurt Z (dıe also nıcht blof(ß Repristinationen urkirchlicher Texte
Meifeier ohne olk Nur die ersten beiden Entwürte darstellen). Da der Priester auch zwischen mehreren Ora-
wurden der Ersten Vollversammlung der Bischofssynode tionen wählen könne und gelegentlıch o das Recht
Z Stellungnahme vorgelegt. Als Grundcharakteristik der erhalte, eigene tormulıeren, gehe INa  $ bewufßt autf ıne

Mehrzahl verschiedener Messen Handelt siıch be1„M1SSa normatıva“ ann festgehalten werden: Im egen-
SAatz ZU bisherigen rdo m1ssae, der VO Modell der dieser optimıstischen Prognose auch Jangfristigte Ent-
Prıvatmesse ausging un Eerst Zzweıter Stelle die Rubri- wicklungen un nıcht die nächste Zukunft, zeıgt
ken der SESUNSCNEN Messe berücksichtigte, handelt sıch sich darın doch deutlıich, daß dıe Ausmaße der Reform
bei der „M1SSa normatıva“ die Meßfeier mıt Volk, die und die durch sS$1e ermöglıchten weıteren Entwicklungen
mMi1t einem Lektor, wenı1gstens einem Miınıstranten, mi1t Jjetzt schon orößer un: folgenreicher sind, als 11a  w -

einer Schola oder wenı1gstens eiınem Kantor 1n Gemeın- naächst ylauben mochte.
schaft gefeiert wiırd. Das gilt auch tür die Brevierreform, die bekanntlich
Bei der Ausarbeıtung der „M1SSa normatıva“ Qing INn  = ebenso Ww1€e der Entwurf der „M1SSa normatıva“ der Bı-
VO  = den beiden Leıitsätzen der Konzilskonstitution AUuUS:!: schofssynode vorgelegt worden Wa  n Vom bisherigen
„Der Mef{ß-Ordo soll überarbeıtet werden, da{ß der Stundengebet leiben als „cardo tOt1us Offici“ die Laudes
Sınn der einzelnen Teıle un: ıhr wechselseitiger Zusam- un: die Vesper, die (dreı) kleinen Horen (von denen

wahlweise 1Ur ine verpflichtend Ist). Die Komplet ollmenhang deutlicher hervortreten . (Abschnitt 5©)5
und „Die Rıten mögen den Glanz edler Eintachheit 1n verkürzter orm wieder ihren ursprüngliıchen Sınn als
sıch tragen un knapp, durchschaubar un frei VO  $ un- Abendgebet der Kırche zurückerhalten. Die atutın oll

eiınem meditationsnahen Leseoffizium umgestaltet WCI1I-nötıgen Wiederholungen sein“ (Abschnitt 34) Der Ent-
wurf esteht AUS vier Teilen un der Entlassung: Meffß- den Von Bedeutung für alle Gläubigen werden VOL allem
beginn (Begrüßung der Gemeinde durch den Zelebranten, die Laudes un: die Vesper se1n, weıl Nan sıch bemüht, S1€e

wıeder wirklichen Volksliturgien gestalten, wobeiVO  - der Gemeinde mitvollzogener Bußakt miıt verkürz-
tem Confiteor und der Absolution durch den Zelebranten, die Möglichkeit einer echten Verbindung zwıschen Vesper
wahlweises Sıngen oder Rezıitieren des Kyrıe oder des un: den nach dem Konzıil neubelebten Wortgottesdiensten

besteht. Maertens außert sıch allerdings skeptisch, ob dieGloria); Lesegottesdienst (Oratıon, 7We] Lesungen NUuUr

Sonn- un: Feiertagen Zwischengesänge, Evange- Schaffung solcher Formen schon genuge oder ob der HEU-

lıum, Glaubensbekenntnis Sonn- un gebotenen geschaftene Reichtum lıturgischen Feiern auch voll
ausgenutzt werden könne. Das lıturgische Beten werdeFeiertagen—, das Fürbittgebet der Gläubigen, VO  e} dem

1mM Kommissionsbericht heıißt, sel als „strukturelles besonders iın katholischen Kerngruppen (Gruppen der
Element“ betrachten un: se1 deswegen für alle Mefiß- Katholischen Aktion, Jugendgruppen, Famılienkreise), die

sıch ıhre eıgenen gemeinschaftlıchen Gebetstormen geschaf-tormen verpflichtend); die Eucharistiefeier (kurzer Rıtus
der Gabenbereitung alle Elemente, die den eigentlichen ten haben, als „tradıtionell“ un starr“ empfunden,
Rıtus des eucharistischen Opfers vorwegzunehmen sche1- während die Liturgiker letztere als „ereignishaft“ un
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subjektiv ansähen. Man könnte also, un das zilt wohl für gCnh deren Durchführung verzögert werden. Bedeutsamer
die Gesamtreform, fragen, ob schon ıne echte Begegnung 1St 1aber wohl, W as die Synode wıe die S1e begleitende D)ıs-
zwischen lıturgischem Vollzug un: seinen anthropologisch- kussion ungelösten Hintergrundproblemen der Litur-
gesellschaftlichen Voraussetzungen stattgefunden hat. giereform siıchtbar gemacht hat Es fehlt gegenwärt1ıg nıcht

Stimmen, die VOLI eiınem Rubrizismus Warnch,Bedeutete die Bischofssynode einen Einschnitt? die ımmer wieder mahnen, komme ıcht daraut an,
Wıe hier seinerzeıt berichtet (vgl Herder-Korrespondenz andere, vielleicht vernünftigere, praktikablere Rubriken
M Jhg., 580), haben die beiden Entwürfte, die seit län- schaffen, sondern 111A  a musse Lıturgie wieder in einer

ursprünglicheren Form vollziehen lernen (vgl AB aucheıt bereitstanden, denen der apst aber noch
das Protokoll eıner Diskussion zwischen internationalendie Meınung des Weltepiskopats hören wollte, ZWAar mehr-

heitlich die Zustimmung der Synode gefunden. Doch WAar lıturgischen Experten während der Synode 1n Rom, 1do-
c-doss. 6/ —40 VO E 67) Sıe ordern deshalb mehrdiese Zustimmung keineswegs einhellıg. Wohl erhielten

alle Vorschläge F: Brevierretorm die notwendige W Ee1- Freiheit un mehr Mut ZUr persönlicheren un adaptıer-
drıttelmehrheit, be] wichtigen Vorschlägen ZUr Mefßreform Gestaltung VO Gemeinde Gemeinde. Als das

wichtigste ormale Prinzıp erscheint hiıer die Überwin-wurde die Zweidrittelmehrheit Ja-Stimmen aber nıcht
erreicht. Aut die rage, ob die Grundstruktur der „mM1SSsa dung STarrer lıturgischer Gesetzlichkeit. hne Zweitel
normatıva“ gefalle, Aant  u 1LLUTr 71 Synodalen mıt gibt da starke Widerstände, doch scheint die Retorm

als Ganze durchaus Raum für ine solche EntwicklungPlacet, 43 stimmten dagegen, 62 meldeten Vorbehalte
Auftf die Frage, ob reı Pflichtlesungen eingeführt werden lassen. 1ewelt dieser Raum ausgefüllt un: stutenweise
sollten, hel das Abstimmungsergebnis äahnlich Aaus 47 och erweıtert werden kann, hängt vermutlich nıcht VO

Rom, sondern VO den Bischöfen, VO Klerus un VO  -stiımmten dafür, 59 stımmten dagegen, 41 machten Vor-
den Gemeinden 1bbehalte geltend. Säiähe INa  - allerdings bloß die Abstım-

mungszahlen, ergäbe sıch e1in schiefes Bild Die Zustim- rst Anfang der Probleme?
MuUun$g den einzelnen un ZUFE Gesamtretorm WAar jedoch
orößer, als INa  ' nach der Diskussion un unmittelbar nach Eın gegenwärt1ig schwer überwindendes Dilemma 1St
den Abstimmungen glaubte. Die Zustimmungen mi1t Vor- ıcht übersehen. ıne wenıger Starre, dem Lıturgen

un: der Gemeinde mehr Freiheit der Gestaltung lassendebehalt tendierten keineswegs blofß auf Einschränkungen
der vorgeschlagenen Reformen. Sıe kamen auch Aaus der Liıturgie ertordert auch eiınen veränderten Priestertyp.
ENTZSESgENBESETZTEN Rıchtung. Zahlreiche Bischöte wünsch- Mut lıturgischer Gestaltung un ZU gemeindeförmi-

gCcn Vollzug ıne entsprechende Formung des künt-ten noch breitere Variationsmöglichkeiten un VOL allem
yrößere Vollmachten für die Bischofskonferenzen bei der tıgen Priesters OTrT4aus. Priesterausbildung un: lıturgisches
Anpassung der lıturgischen Gesetzgebung. Freilich konnte „Können“ bedingen sich gegenselt1g.
auch die restriktive Kritik a4um überhört werden. Sıe Dies 1St aber ohl NUur eın vergleichsweise vordergründi-
bezog sich allerdings mehr auf das Allgemeine un: CI Aspekt eınes tieferliegenden Problems, das Liıturgen
Grundsätzliche: aut die Warnung VOTL dem Iradıtions- un Gemeinde gleichermaßen betrifit. Wiährend die einen
verlust der Kirche auch 1ın der Feier des Gottesdienstes, bereits in einer spürbaren Vereinfachung der lıturgischen
auf die Warnung VOTL der Tendenz der Entsakralisierung Zeıiıchen un Gesten iıne anthropologische Verkürzung
(wobei allerdings w1e schon vorher bei der Diskussion über sehen, neıgen die anderen dazu, die N: tradıitionelle

Gestalt der Liturgıie un: die Voraussetzungen ihres oll-die Mischehe eın csehr z Begriff VO Sakralıtät VeOeTI-

wandt wurde, der der gegenwärtıgen Diskussion die ZUgS 1n rage stellen. Man hat seine gesellschaftlichen
Säkularisierung und ıhre Konsequenzen für den lıturgi- Dimensionen wieder stärker entdeckt: eın unbestreitbares
schen Vollzug kaum gerecht wurde); auf die Warnung VOT Verdienst der Liturgischen ewegung. Man erkennt den

vielen Vereinfachungen un: Veränderungen. Solche notwendigen eZug zwiıschen Liturgie un christlichem
Einwände ohl auch durchaus verständlich. Dıie 1n Lebensvollzug 1 Bereich des „Protanen“ Man Z1iDt
lıturgischen Fragen ausgebrochene Experimentierfreudig- der fundamentalen Gemeinschaftsbezogenheit der liturgi-
eıt hat manche erschreckt: die Formen verlangen schen Handlung mehr Raum, ISTt aber unsicher über die
VO den Bischöfen w1€e VO m  9 VO allem dem Art un: Weıse ıhrer Verwirklichung. Es bleibt die un:  \ —-
alteren Klerus ein Maß Umstellung, das iın der Kirche löste rage, w 1e ıne Lıiturgıie als Vollzug der Gemeinde
bisher 2Um geläufig WAar. Schließlich bestanden Eın- verwirklicht werden kann, daß tatsächlich menschliche
wände auch VO  i der Sache her. Die Einführung dreier Gemeinschaft entsteht un der einzelne 1n ihr Zugang ZU

Bibellesungen, VO  e der auch die deutsche Bischofskonfe- sakramentalen Kern des Geschehens finden annn Diese
renz wünschte, da S1e blofß fakultatıv bleibe, Mag Unsicherheit dürfte be1 den Liturgiewissenschaftlern als
manche pastoral-liturgischen Argumente für sıch haben wenı1ger akut empfunden werden als be] manchen Seelsor-
Dennoch tührt ıne Häufung VO Lesungen ıcht LUr N SErn un Gemeindemitgliedern. Sie sollte aber ohl den-
Verlängerung des Gottesdienstes, sondern ZUrFr FErm  11  d noch stärker 1n die jetzıge Reform einbezogen werden,
dung schon VOT der Predigt. Schließlich hatte ohl auch wWwWenNnn dadurch manches Provısoriıum länger
auch das Argument für sıch, da{ß INa  =) siıch VOTL eıner dauern mußte. Überwunden annn solche Unsicherheit autf
Magıe des Wortes ebenso hüten musse WwIe VOTL der Magıe die Dauer 1Ur werden eınerseıts durch ein gründliches
der Sakramente (Leserzuschrift 1ın „Gottesdienst“, D Studium der anthropologischen Voraussetzungen des li-
11 67) turgischen Vollzugs, anderseits durch Zulassung VO  $ Ex-

perıimenten 1ın für die Gesamtkirche charakteristischen
Die ungelösten Probleme Gemeinschaften, die nıcht dem Zutall un nıcht völlig
Im Rückblick annn iNnd  e} feststellen, daß die Synode die Aufßenseitergruppen überlassen werden. Unter beiden
Reform als Ganze keineswegs 1n rage gestellt hat Wohl Gesichtspunkten hat INnNan besonders 1mM deutschen Sprach-
dürite aber aut Grund der Diskussionen un: Abstimmun- AaUuUIn bisher zuviel Zurückhaltung geübt.


